
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/12/17 2013/03/0141
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2014

Index

92 Luftverkehr

Norm

LuftfahrtG 1958 §46 Abs1;

LVR 2010 §9 Abs5;

LVR 2010 §9;

1. LVR 2010 § 9 gültig von 11.03.2010 bis 10.12.2014 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 297/2014

1. LVR 2010 § 9 gültig von 11.03.2010 bis 10.12.2014 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 297/2014

Rechtssatz

Auf Basis von Wortlaut und Systematik der LVR 2010 ist zu verneinen, dass Zivilluftfahrerschulen von den Regelungen

betre<end Mindest>ughöhen (§ 9 LVR 2010) ausgenommen sind. Auch sie bedürfen für Unterschreitungen der

Mindest>ughöhen im Rahmen von Ausbildungs- und Prüfungs>ügen einer Bewilligung nach § 9 Abs 5 LVR 2010. Daran

ändert der Umstand, im Verfahren zur Erteilung der Genehmigung nach § 46 Abs 1 LuftfahrtG für die Tätigkeit als

Zivilluftfahrerschule würden die Voraussetzungen zur Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt vollumfänglich geprüft und

im Rahmen der "Flugschule" würden nur geprüfte Fluglehrer und Luftfahrzeuge eingesetzt, nichts.Auf Basis von

Wortlaut und Systematik der LVR 2010 ist zu verneinen, dass Zivilluftfahrerschulen von den Regelungen betre<end

Mindest>ughöhen (Paragraph 9, LVR 2010) ausgenommen sind. Auch sie bedürfen für Unterschreitungen der

Mindest>ughöhen im Rahmen von Ausbildungs- und Prüfungs>ügen einer Bewilligung nach Paragraph 9, Absatz 5, LVR

2010. Daran ändert der Umstand, im Verfahren zur Erteilung der Genehmigung nach Paragraph 46, Absatz eins,

LuftfahrtG für die Tätigkeit als Zivilluftfahrerschule würden die Voraussetzungen zur Wahrung der Sicherheit der

Luftfahrt vollumfänglich geprüft und im Rahmen der "Flugschule" würden nur geprüfte Fluglehrer und Luftfahrzeuge

eingesetzt, nichts.
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